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tionen und -flächen von Gewerbebetrieben, sofern sie in unmittelbarem
räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Handwerks-,
Gewerbe- oder Dienstleistungsbetrieb stehen und der Betriebsfläche
des Handwerks-, Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebes untergeord-
net sind.

C.3 Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1
BauGB i. V. m. §§ 16–21 BauNVO
Grund- und Geschossflächenzahl, Vollgeschosse
maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse

maximal zulässige Gebäudehöhe in Metern
Eine Überschreitung der festgesetzten Höhe der baulichen Anlagen durch
untergeordnete Bauteile und technische Gebäudeeinrichtungen wie bei-
spielsweise Heizungs-, Lüftungs-, Antennen-, Aufzugsanlagen sowie für An-
lagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist um maximal 2,00 m zuläs-
sig.

 maximal zulässige Traufhöhe in Metern
Untergeordnete Bauteile (Erker, Zwerchgiebel) dürfen auf maximal 1/3 der
Baukörperlänge die maximale Traufhöhe überschreiten.

maximal zulässige Firsthöhe in Metern

Obere Bezugspunkte
Der obere Bezugspunkt für die Gebäudehöhe (GH) ist der oberste Abschluss
des Gebäudes.
Die Traufhöhe (TH) wird an fertiggestellten Gebäuden mit geneigten Dä-
chern an der Schnittkante der aufgehenden Außenwand mit der Dachhaut
gemessen.
Die maximal zulässige Firsthöhe (FH) wird am fertiggestellten Gebäude am
Schnittpunkt der Außenflächen der Dachhaut gemessen.

Unterer Höhenbezugspunkte
Die unteren Bezugspunkte zur Ermittlung der Höhen baulicher Anlagen sind
im weiteren Verfahren zu ergänzen.

C.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen gem.
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO

offene Bauweise

abweichende Bauweise
In Abweichung von der offenen Bauweise sind bauliche Anlagen mit Bau-
körperlängen und -breiten von mehr als 50,00 m zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die festgesetzten Bau-
grenzen definiert. Die festgesetzte maximale Grundflächenzahl ist dabei zu
beachten.

überbaubare Grundstücksfläche
nicht überbaubare Grundstücksfläche

C.5 Flächen für Nebenanlage, Stellplätze und Garagen
gem. § 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB

Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gem. § 14
BauNVO sind allgemein zulässig.
Innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete muss zwischen der öffentlich Ver-
kehrsfläche und der Garagenöffnung ein Stauraum mit einem Abstand von
mind. 5,00 m eingehalten werden. Wird die Garage parallel zur Straße ange-
ordnet, so ist an der Längsseite ein Abstand von mind. 1,00 m einzuhalten.
Garagen sowie Nebenanlagen sind innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete
nur eingeschossig, mit einer maximalen Anlagenhöhe von 3,00 m zulässig.

C.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohnge-
bäuden gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB

Die Zahl der Wohnungen wird pro Baugrundstück und Wohngebäude beim
Einzelhaus auf zwei Wohnungen und bei einer Doppelhaushälfte auf eine
Wohnung beschränkt.

C.7 Verkehrsflächen gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche

Zweckbestimmung: Rad- und Gehweg

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

C.8 Grünflächen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünflächen

Zweckbestimmung: Entwässerungsgraben

Zweckbestimmung: Spielplatz

C.9 Wasserflächen gem. § 9 (1) Nr. 16 BauGB

Wasserflächen

Zweckbestimmung: Renaturierung

C.10 Flächen für Wald gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Flächen für Wald

B.  RechtsgrundlagenA. Zeichnerische Festsetzungen

C. Textliche Festsetzungen mit 
Zeichenerklärungen und Anmerkungen

C.1 Grenzen gem. § 9 (7) BauGB und Abgrenzungen
gem. §§ 1 (4) und 16 (5) BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9
(7) BauGB

C.2 Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1
BauGB i. V. m. §§ 1–15 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet – WA – gem. § 4 BauNVO
Zulässig sind:

- Wohngebäude gem. § 4 (2) Nr. 1 BauNVO
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speise-

wirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe gem. § 4 (2) Nr. 2
BauNVO

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke gem. § 4 (2) Nr. 3 BauNVO

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 (3) Nr. 1 BauNVO
- Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe gem. § 4 (3) Nr. 2 BauNVO
- Anlagen für Verwaltungen gem. § 4 (3) Nr. 3 BauNVO

Unzulässig sind gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO:
- Gartenbaubetriebe gem. § 4 (3) Nr. 4 BauNVO
- Tankstellen gem. § 4 (3) Nr. 5 BauNVO

Gewerbegebiet – GE – gem. § 8 BauNVO i. V. m. § 1 (4) Nr. 1 und 2 BauNVO
Innerhalb der festgesetzten Gewerbegebiete – GE – sind Betriebe und Anla-
gen der Abstandsklassen I-VII des Abstandserlasses NRW vom 06.06.2007
(RdErl. MUNLV NRW V-3-8804.25.1) unzulässig.
Innerhalb der Gewerbegebiete sind allgemein zulässig:

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Be-
triebe,

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.
Ausnahmsweise können zugelassen werden:

- Verkaufsstätten von produzierenden oder weiterverarbeitenden Betrie-
ben, die
ú dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet und in einem betrieblichen

Zusammenhang errichtet sind,
ú dem Hauptbetrieb flächenmäßig deutlich untergeordnet sind und
ú die Grenze der Großflächigkeit nach § 11 (3) BauNVO nicht überschrei-

ten.
Dem Kernsortiment zuzuordnende und es ergänzende Randsortimente
sind auf einer Fläche von maximal 10 % der Verkaufsfläche zulässig.

Unzulässig sind
- Anlagen für sportliche Zwecke,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- Tankstellen,
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter,
- Vergnügungsstätten sowie Beherbergungs- und Bordellbetriebe als Ge-

werbebetriebe aller Art,
- Biogasanlagen, Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie Windkraftanlagen

als Gewerbebetriebe aller Art,
- Fremdwerbeanlagen als Gewerbebetriebe aller Art,
- Gewerbebetriebe und Anlagen, die einen Betriebsbereich oder Teil eines

Betriebsbereiches im Sinne des § 3 (5a) BImSchG i. V. m. der 12.
BImSchV (Störfallverordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom
26.11.2010 (BGBl. I S. 1643)) darstellen und für die nicht aufgrund bauli-
cher oder technischer Vorkehrungen/Maßnahmen ein geringerer
Abstand zu schutzbedürftigen Gebieten ausreichend ist,

- Sonstige Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art ausge-
nommen der o. g. Verkaufsstätten

- Betriebe des Transport- und Speditionsgewerbes als Gewerbebetriebe
aller Art; diese Festsetzung gilt nicht für innerbetriebliche Logistikfunk-
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Bebauungsplan Nr. 62
„Rengerings Bruch I

F. Sonstige Darstellungen, Anmerkungen und
Hinweise zum Planinhalt

Bebauungsplan Nr. 62
„Rengerings Bruch I

Bestandteile des Bebauungsplanes sind:
A. Zeichnerische Festsetzungen

B. Rechtsgrundlagen

C. Textliche Festsetzungen mit Zeichenerklärungen und Anmerkungen

D. Beseitigung von Niederschlagswasser nach § 9 (4) BauGB i. V. m. § 44
(2) LWG NRW

E. Örtliche Bauvorschriften gem. § 89 BauO NRW i. V. m. § 9 (4) BauGB

F. Sonstige Darstellungen, Anmerkungen und Hinweise zum Planinhalt

Beigefügt ist diesem Bebauungsplan:
- Begründung

E.  Örtliche Bauvorschriften gem. § 89 BauO NRW
i. V. m. § 9 (4) BauGB

Dachgestaltung
In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind ausschließlich geneig-
te Dächer (Sattel-, Zelt-, Walm- und Krüppelwalmdach) zulässig. Pult- und
Flachdächer sind hingegen unzulässig.
Untergeordnete Bauteile wie z. B. eingeschossige Anbauten, Garagen, über-
dachte PKW-Stellplätze und Nebenanlagen sind entweder als Flachdach
auszubilden oder der Gestaltung der Hauptbaukörper anzupassen.
Dachaufbauten sind grundsätzlich erst ab einer Dachneigung von 35° zu-
lässig.
Dachaufbauten/-einschnitte müssen einen Mindestabstand von 1,00 m zum
Giebel bzw. Ortgang einhalten. Der obere Abstand bis zum First muss min-
destens 3 Pfannenreihen betragen. Die Gauben an der Front eines Baukör-
pers dürfen weder in der Oberkante noch in der Unterkante unterschiedli-
che Höhen aufweisen.
Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind pro Hauptbaukörper nur in einer
Geschossebene zulässig und im Spitzbodenbereich (= 2. Ebene im Dach-
raum) unzulässig.
Aneinandergebaute Garagen und Doppelhäuser sind hinsichtlich der Hö-
hen, Dacheindeckung, Oberflächenstruktur und Farbgebung einheitlich aus-
zuführen.

Vorgärten im Wohngebiet
In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind die Vorgärten als grü-
ne Vegetationsfläche anzulegen, zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.
Eine Ausnahme bilden dabei der Zugang zum Gebäude und die Zufahrt zum
Stellplatz, Carport oder der Garage, die Befestigung der Vorgartenfläche
darf maximal 50 % betragen. Ein Einbau von (Zier-)Schotter, Kies oder ähnli-
chen Materialien zur Gestaltung der Vorgärten, auch in untergeordneten
Teilflächen, ist nicht zulässig.
Der Vorgarten ist der nicht überbaubare bzw. nicht überbaute Grundstücks-
streifen zwischen Gebäudeaußenwänden und Verkehrsflächen = halb öf-
fentlicher Übergangsbereich entlang der straßenseitigen, vorderen Bau-
grenzen mit einem Abstand der Baugrenzen/Gebäuden von mind. 3,00 m zu
den öffentlichen Verkehrsflächen. Hierzu gehören auch der jeweils verlän-
gerte Streifen bis zur Grundstücks-/Nachbarsgrenze (Grenzabstand) sowie
der Seitenstreifen eines Eckgrundstückes (Giebelseite in der Skizze). Gärten/
Flächen mit Süderschließung fallen ausdrücklich nicht hierunter.

Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen im Gewerbegebiet
In den festgesetzten Gewerbegebieten sind die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen – soweit sie nicht für zulässige Nebenanlagen, Zufahrten,
Stellplätze, Carports und Garagen in Anspruch genommen werden – natur-
nah zu gestalten (Einsaaten und Bepflanzung).

Einfriedungen
In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind Einfriedungen im Vor-
gartenbereich nur als Hecken aus heimischen, standortgerechten Gehölzen
bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig.
Ergänzend zur Heckenpflanzung sind in der Pflanzung stehende, transpa-
rente Zäune aus Maschendraht bzw. Metallstäben bis zu einer Gesamthöhe
von 1,00 m zulässig. Die innenliegenden Maschendraht- oder Metallzäune
müssen einen Abstand von 0,50 m zur zugeordneten Straßenbegrenzungs-
linie aufweisen, um ein Hereinragen der Hecken auf die Straßenverkehrs-
fläche zu vermeiden.
Zur Definition des Vorgartenbereiches siehe die Ausführung hierzu unter
dem Punkt „Vorgärten“.

Freistehende Werbeanlagen
In den festgesetzten Gewerbegebieten sind außerhalb der festgesetzten
überbaubaren Grundstücksfläche freistehende Werbeanlagen als Pylon
oder als Fahnenmasten mit einer Höhe von maximal 8,00 m, einer Breite
von maximal 4,00 m und einer Tiefe von maximal 0,50 m zulässig. Der Ab-
stand der äußeren Begrenzung der Werbeanlage hat mind. 0,50 m zur
Grundstücksgrenze / öffentlichen Verkehrsfläche zu betragen.

Außenwerbung an Gebäuden
 In den festgesetzten Gewerbegebieten sind Anlagen der Außenwerbung an

Gebäuden ausschließlich auf den Gebäudefassaden aufgebracht zulässig.
Sie müssen grundsätzlich einen Abstand von mindestens 0,50 m zur Ober-
kante Attika bzw. Traufe einhalten.
Werbeanlagen mit Wechsellicht, Lauflicht, elektronische Laufbänder, Video-
wände oder ähnliches sind unzulässig. Belichtete Werbeanlagen in Richtung
benachbarter Wohnnutzung sind unzulässig.
Je Fassadenseite darf die Summe der für Werbung genutzten Fläche 30 %
der Fläche der jeweiligen Fassadenseite nicht überschreiten.

z. B.

Planunterlage
Die Darstellung der Grundstücks-
grenzen stimmt mit dem Kataster-
nachweis überein.

Stand: 18.05.2022

Die Planunterlage entspricht den An-
forderungen des § 1 der Planzeichen-
verordnung.

Kreis Paderborn
Amt für Geoinformation, Kataster
und Vermessung

Im Auftrag

 ............................

Frühzeitige Beteiligung
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbetei-
ligung gem. § 3 (1) BauGB fand in der
Zeit vom ……………….. bis ………………..
durch die Veröffentlichung im Inter-
net sowie die öffentliche Auslegung
statt.
Ort und Zeit der Veröffentlichung im
Internet sowie der öffentlichen Ausle-
gung wurden am ……………….. ortsüb-
lich bekannt gemacht.
Die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange
ist gem. § 4 (1) BauGB erfolgt.

Hövelhof, den ………………..

Bürgermeister

3

vorhandene Bebauung

Flurstücksnummer

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurbezeichnung

Flurgrenze

Maßzahl (in m)

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Hövelhof hat
am ……………….. beschlossen, diesen
Bebauungsplan gem. § 2 (1) BauGB
aufzustellen.
Der Beschluss wurde am ………………..
ortsüblich bekanntgemacht.

Hövelhof, den ………………..

Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Dieser Plan ist gem. § 10 BauGB und
§ 7 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) vom Rat
der Gemeinde am ……………….. als
Satzung beschlossen worden.

Hövelhof, den ………………..

Bürgermeister

Bekanntmachung und Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss ist am
……………….. ortsüblich bekannt ge-
macht worden. Nach Durchführung
der Bekanntmachung ist der Bebau-
ungsplan in Kraft getreten.

Hövelhof, den ………………..

Bürgermeister

Übereinstimmungserklärung
Hiermit wird bestätigt, dass der Be-
bauungsplan mit dem Beschluss des
Rates der Stadt vom ………………..
übereinstimmt und dass nach § 2 (1)
und (2) der Bekanntmachungsverord-
nung NRW verfahren worden ist.

Ausfertigung:

Hövelhof, den ………………..

Bürgermeister

Veröffentlichung
Dieser Plan wurde als Entwurf ein-
schließlich Text und Begründung
gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom
……………….. bis ……………….. im Inter-
net veröffentlicht sowie öffentlich
ausgelegt.
Die Veröffentlichung im Internet so-
wie die öffentliche Auslegung wurde
am ……………….. ortsüblich bekannt-
gemacht.
Die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange
ist gem. § 4 (2) BauGB erfolgt.

Hövelhof, den ………………..

Bürgermeister

Verfahrensstand: Vorentwurf
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB,

der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

0 80m604020

Maßstab im Original 1 : 1.000
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Gemeinde Hövelhof

Gemeinde Hövelhof

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl.
2025 I Nr. 348);

Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung
– BauNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176);

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S.
2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I S.
323);

Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Plan-
inhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189);

§ 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 –
BauO NRW 2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.2018 und
01.01.2019 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 31.10.2023 (GV.
NRW. S. 1172);

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618);

Das Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbands-
rechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470);

Das Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesboden-
schutzgesetz - LBodSchG) vom 09.05.2000 (GV. NRW. S. 439), zuletzt geändert durch
Artikel 3 Abs. 8 des Gesetzes vom 11.03.2025 (GV. NRW. S. 288);

Das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) geändert) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 487), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 16
des Gesetzes vom 11.03.2025 (GV. NRW. S. 288);

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. 05 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348);

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der
Fassung vom 31. 07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 09.01.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4).

Anmerkung
Die im Bebauungsplan in Bezug genommenen Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Gut-
achten, DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke sind während
der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Hövelhof, Bauamt, Schlossstraße 14,
33155 Hövelhof einsehbar.

D. Beseitigung von Niederschlagswasser nach § 9
(4) BauGB i. V. m. § 44 (2) LWG NRWGröße des
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C.11 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gem. § 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
Innerhalb der Flächen ist die Anlage bzw. Entwicklung eines 3,00 m breiten
Gehölzstreifens (vorzugsweise Straucharten und schattentolerante Baum-
arten) vorzusehen. Die Pflanzungen sind in Gestalt einer einreihigen Hecke
gemäß den Pflanzlisten (siehe unten) mit heimischen Arten vorzusehen. In
einem mittleren Pflanzabstand von 1,50 × 1,50 m sind Sträucher und alle
10,00 m ein Baum als Heister anzuordnen.
Eine Unterbrechung der Anpflanzungsstreifen ist lediglich zum Zwecke der
Beseitigung von Niederschlagswasser zulässig.
Als Mindestpflanzqualität sind einfach verpflanzte Sträucher mit einer Min-
desttriebzahl von vier in einer Höhe von 60 cm zu wählen. Die Heister sind in
einer Mindestpflanzqualität mit einer Stammhöhe von mindestens 1,50 m
zu wählen.
Die Fertigstellungspflege ist gemäß DIN 18916 auszuführen. Sämtliche An-
pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu
pflegen und vor Zerstörung zu schützen. Die Heister sind vor Verbiss und
Fegen zu schützen. Dieser Schutz kann mit einer Einzäunung über ca. 5
Jahre erreicht werden. Gehölzausfälle und -verluste sind artgleich entspre-
chend der festgesetzten Pflanzenqualität zu ersetzen. Die Nachpflanzungen
haben an den gegebenen Standorten spätestens in der folgenden Vegeta-
tionsperiode zu erfolgen.

 
Für die Anpflanzungsfläche gilt folgende Vorschlagspflanzliste:

Heister
Eberesche Sorbus aucuparia
Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Winterlinde Tilia cordata
Kornelkirsche Cornus mas
Weißdorn Crataegus monogyna
Sträucher
Felsenbirne Amelanchier ovalis
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Hasel Corylus avellana
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Traubenkirsche Prunus padus
Schlehe Prunus spinosa
Schneeball Viburnum opulus

Stellplatz-Materialien
Die Oberfläche von ausschließlich durch PKW genutzte Stellplätze sind aus
wasserdurchlässigem Material herzustellen (Schotterrasen, Rasengitterstei-
nen, Pflaster mit mindestens 15 % Fugenanteil o. ä.). Wasser- und Luft-
durchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,
Fugenverguss, Asphaltierung oder Betonierung sind unzulässig.
Ausgenommen hiervon sind die Zufahrtsgassen.

Bepflanzung Stellplätze
Je angefangene 6 Pkw-Stellplätze ist mindestens ein heimischer Laubbaum
in der Qualität Hochstamm, Stammumfang mind. 12 cm zu pflanzen sowie
dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen.
Die Pflanzbeete sind mit einer Pflanzgrube von mind. 12 m³ bei mind. 1,50 m
Tiefe anzulegen. Die Anpflanzung ist mit der Herstellung der Stellplatzanlage
vorzunehmen.
Ausgefallene Bäume oder Gehölze sind zu ersetzen.
Für die Bepflanzung der Stellplätze gilt folgende Vorschlagsliste:
Eberesche Sorbus accuparia
Feldahorn Acer campestre
Spitzahorn Acer platanoides
Winterlinde Tilia cordata
Kornelkirsche Cornus mas
Weißdorn Crataegus monogyna

Bauzeitenbeschränkung
Zum Schutz aller europäischen Vogelarten hat eine Inanspruchnahme von
Vegetationsbeständen außerhalb der Brutzeiten (1. März bis 30. September)
zu erfolgen. Räumungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sind
dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. / 29. Februar
durchzuführen. Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung,
Erdarbeiten, Materiallagerung etc.) sind auf zukünftig versiegelte Bereiche
zu beschränken.
Ergänzend hat zum Schutz der Arten Feldlerche und Kiebitz eine Inanspruch-
nahme von Offenlandflächen außerhalb der Brutzeit der beiden Arten zu er-
folgen (Kiebitz: Mitte März bis Juni, Feldlerche: Mitte April bis August). Räu-
mungsmaßnahmen sämtlicher Vegetationsflächen sind dementsprechend
nur zwischen Anfang September und Anfang März durchzuführen. Eine In-
anspruchnahme außerhalb des genannten Zeitraumes ist nur möglich,
wenn vorher durch einen Fachgutachter festgestellt wird, dass die Flächen
nicht tatsächlich als Brutstandort genutzt werden.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen)
Um eine Betroffenheit gemäß § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG für die Feldlerche aus-
zuschließen, sind im näheren Umfeld des Plangebietes Ersatzbrutstandorte
in Form von 10 Lerchenfenstern mit einer Größe von jeweils mindestens
20 m² zu schaffen. Die Lerchenfenster sollten auf einer Fläche von 3 ha ver-
teilt werden (ca. 3 Lerchenfenster pro ha). Die Anlage der Lerchenfenster
erfolgt durch das Anheben der Sämaschine. Eine Behandlung der Lerchen-
fenster mit Pestiziden darf nicht erfolgen.
Um eine Betroffenheit gemäß § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG für den Kiebitz auszu-
schließen, sind auf 1 ha potenzielle Brutstandorte für den Kiebitz zu schaf-
fen bzw. vorhandene mögliche Brutstandort zu optimieren. Folgende Maß-
nahmen sind beispielsweise möglich:

- Extensivierung der Bodenbearbeitung etc.
- Schaffung von Nahrungs- und Brutflächen durch Einsaat von 6 – 12 m

brei- ten Grasstreifen mit Horst-Rotschwingel innerhalb eines Mais-,
Hackfrucht- bzw. Gemüseackers (keine Randlage)

- Erhalt/Schaffung von kleinen offenen Wasserflächen zur Brutzeit
(Blänken, Mulden, temporäre Flachgewässer, Gräben etc.). Zur
Vermeidung von Ver- lusten sind flache Ufer erforderlich.

Auf die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) kann
verzichtet werden, wenn vorher durch einen Fachgutachter während der
Brutzeit nachgewiesen wurde, dass die potenziellen Brutstandorte nicht
tatsächlich genutzt werden.

C.12 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Lärmschutzwand
Die Schallschutzwände müssen als Eigenschaft ein Einfügungsdämpfungs-
maß von DC≥25 dB aufweisen. Bei einem Flächengewicht einer Wandkons-
truktion von m'≥15 kg/m² wird diese Anforderung unabhängig vom verwen-
deten Material erfüllt.

Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist den Entwässerungs-
anlagen innerhalb der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen oder der festge-
setzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Entwässerungsgraben zu-
zuleiten.
Zur Sicherstellung von Notwasserwegen bei Starkregenereignissen sind oberflächige
Strukturen zu schaffen, die das Wasser in die Entwässerungsgräben leiten.
Für die Ableitung und Versickerung des Niederschlagswassers außerhalb der Dachflä-
chen ist von den Grundstückseigentümern eine Behandlungsanlage für verschmutztes
Niederschlagswasser gemäß DWA-A 102 (technische Anlage mit DiBt-Zulassung oder
Versickerung durch die belebte Bodenzone) zwingend vorzusehen.

G

Renaturierung

GD

Stellplatzsatzung
Gemäß § 7 GO NRW i.V.m. § 9 (6) BauGB gilt für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes die Satzung über die erforderlichen Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die Ab-
lösebeträge für Kraftfahrzeugstellplätze – Stellplatzsatzung – der Gemeinde Hövelhof
vom 21.05.2015.
Gemäß § 4 (1) i. V. m. Anlage 1 der Stellplatzsatzung sind für Einfamilienhäuser, Dop-
pelhäuser und Hausgruppen 2 Stellplätze je Haus erforderlich. Bei Mehrfamilienhäu-
sern und Einliegerwohnungen gilt folgender Stellplatzschlüssel:

- bis 50 m² Wohnfläche 1 Stellplatz je Wohnung,
- bis 75 m² Wohnfläche 1,5 Stellplätze je Wohnung,
- ab 75 m² Wohnfläche 2 Stellplätze je Wohnung.

Die von einem Kraftfahrzeug befahrene Fläche zwischen Garage oder Carport und der
öffentlichen Verkehrsfläche (Stauraum) kann gem. § 5 (4) der Stellplatzsatzung als
Stellplatz anerkannt werden, wenn die Garage oder der Carport mehr als 5,00 m von
der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt ist und die Stellplätze derselben Wohneinheit
zugeordnet sind.
Die Anlage von Grundstückszufahrten ist gem. § 6 (1) der Stellplatzsatzung auf das er-
forderliche Maß zu begrenzen, darf jedoch eine Breite von maximal 6,00 m je Bau-
grundstück nicht überschreiten.

Starkregen/Überflutungsvorsorge
Erdgeschossfußböden sollten mindestens in einer Stufenhöhe oberhalb der Bezugs-
höhe zur Höhe baulicher Anlagen angeordnet werden. Räume unterhalb der Bezugs-

höhe sollten überflutungssicher ausgebildet werden, d. h. Kellerfenster und Keller-
schächte sowie Zugänge, Zu- und Ausfahrten sind durch geeignete Maßnahmen (z. B.
durch ausreichend hohe Aufkantungen/Schwellen gegenüber der Bezugshöhe) gegen
oberflächliches Eindringen von Niederschlagswasser zu schützen. Die detaillierte Aus-
gestaltung ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen bzw. geplanten Geländever-
hältnisse festzulegen.
Ein niveaugleicher Ausbau kann aufgrund von betrieblichen Erfordernissen zugelassen
werden, wenn der Nachweis der Überflutungsvorsorge erbracht wird. Über Möglich-
keiten der Eigenvorsorge informiert der „Leitfaden Starkregen - Objektschutz und
bauliche Vorsorge“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn 2024).

Überflutungsnachweis
Für Grundstücke mit einer befestigten Fläche von über 800 m² und mehr ist ein
Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986-100 zu führen. Dieser ist durch die Gemeinde
Hövelhof (in Zusammenarbeit mit der unteren Wasserbehörde des Kreises Paderborn)
auf Plausibilität zu prüfen und entsprechend zu archivieren. Die aus der
Überflutungsprüfung abgeleiteten und notwendigen Maßnahmen, wie Schaffung von
Rückhalteräumen, Rückhaltemulden und Entspannungspunkten, sind durch die
Gemeinde Hövelhof zu kontrollieren.

Kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche
Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Un-
tere Denkmalbehörde und/oder der LWL­Archäologie für Westfalen/Außenstelle Bie-
lefeld (Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002-50; Fax: 0521 52002-39;
E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org) unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Ent-
deckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere
Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung
oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zu-
mutbar ist (§ 16 (2) DSchG NRW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer
sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenk-
mäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maßnahmen
zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fundumstände
und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu
dulden sind (§ 16 (4) DSchG NRW).

Altlasten
Sollten bei der Durchführung der Bauvorhaben Anhaltspunkte für das Vorliegen einer
Altlast oder schädlicher Bodenverfärbung festgestellt werden, so ist die Untere Boden-
schutzbehörde gem. § 2 (1) LBodSChG (Landesbodenschutzgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen) unverzüglich zu verständigen.

Bodenkundliche Baubegleitung
Auf Verlangen der zuständigen Bodenschutzbehörde kann vor dem Beginn von Bau-
maßnahmen, für deren Durchführung auf den Boden einer nicht versiegelten, nicht
baulich veränderten oder unbebauten Fläche von 0,3 ha oder mehr eingewirkt wird
(Bebauung, Erschließung, Versickerung, etc.), ein Konzept zum fachgerechten Umgang
mit dem Schutzgut Boden während der Bauzeit verlangt werden (Bodenschutzkon-
ept). Dieses Bodenschutzkonzept (ggf. mit Bodenschutzplan) ist mit der Unteren Bo-
denschutzbehörde des Kreises Paderborn abzustimmen.
Die Erstellung und Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes ist durch eine bodenkund-
liche Baubegleitung zu gewährleisten. Die bodenkundliche Baubegleitung i. S. eines
baubegleitenden Bodenschutzes für die Phasen der Planung, Projektierung und Aus-
schreibung als auch für die Phase der Ausführung (inkl. Zwischenbewirtschaftung) und
ggf. Nachsorge ist durch ein Fachbüro / eine Fachstelle mit den notwendigen Fach-
kenntnissen für den baubegleitenden Bodenschutz gemäß Anhang C der DIN
19639:2019-09 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) zu er-
bringen.
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